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Titel:

Erfolglose Asylklage einer staatenlosen Palästinenserin (Libanon, UNRWA, Trisomie 21)

Normenkette:
AsylG § 3, § 4

Leitsatz:
Es kann nicht angenommen werden, dass das UNRWA staatenlosen Palästinensern im Libanon keinen 
Schutz bzw. Beistand gewährt. (Rn. 21) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:
Herkunftsland: Libanon, Schutz und Beistand durch UNRWA für staatenlose Palästinenser, Trisomie 21-
Erkrankung (Down-Syndrom), ipso-facto Anerkennung als Flüchtling (verneint), subsidiärer Schutz 
(verneint), Libanon, staatenlose Palästinenser, ipso-facto-Anerkennung, UNRWA, Trisomie 21, Down-
Syndrom

 

Tenor

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die 
Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Tatbestand

1
Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die 
Zuerkennung des subsidiären Schutzes.

2
Die am … … … in … (Libanon) geborene, ledige Klägerin ist staatenlose Palästinenserin sunnitischen 
Glaubens mit gewöhnlichem Aufenthalt im Libanon. Sie reiste - zusammen mit sieben Familienangehörigen 
(Vater, Stiefmutter und Halbgeschwistern) - am … … … auf dem Landweg in die Bundesrepublik 
Deutschland ein und stellte am … … … förmlich einen Asylantrag, ohne diesen auf die Zuerkennung 
internationalen Schutzes zu beschränken.

3
Mit Beschluss des Amtsgerichts … vom … … … (… …) wurde der Vater, der Kläger zu 1), zum 
gesetzlichen Betreuer der aufgrund einer Schwerbehinderung nicht verfahrensfähigen Klägerin bestellt. Als 
ihr Vertreter - unter anderem in aufenthalts- und asylrechtlichen Fragen - verzichtete der Kläger zu 1) am … 
… … auf die persönliche Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: 
Bundesamt).

4
Zur Begründung des Asylantrags trug der Bevollmächtigte der Klägerin mit Schreiben vom … … … im 
Wesentlichen vor, die Klägerin leide an Trisomie 21 (Down-Syndrom), wofür es im Libanon keine adäquate 
medizinische Versorgung gebe. Aufgrund ihrer geistigen und körperlichen Behinderung sei die Klägerin dort 
ausgegrenzt sowie stigmatisiert worden. Ihre Familienangehörigen, auf deren Unterstützung sie 
vollumfänglich angewiesen sei, hätten sie aus Scham und Angst die meiste Zeit im Haus versteckt gehalten.

5
Ferner wurde auf die Fluchtgründe der Familiengehörigen der Klägerin verwiesen, die sich bis zur Ausreise 
in dem Flüchtlingscamp … … bei … im Südlibanon aufgehalten hätten und aufgrund ihren sunnitischen 
Glaubens von der schiitischen Organisation Hisbollah verfolgt worden seien. Das Stromaggregat, mit dem 
der Vater der Klägerin seinen Lebensunterhalt verdient habe, sei durch Hisbollah zerstört worden. Er sei 



ferner mehrmals vom Geheimdienst vorübergehend verhaftet und, da ihm nichts zur Last habe gelegt 
werden können, wieder freigelassen worden. Er habe jedoch nach diesen Vorfällen mit erneuter Verhaftung 
rechnen müssen. Des Weiteren würden sich die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon in desolater 
Lage befinden und nicht durch die libanesische Regierung, sondern durch verschiedene bewaffnete 
Gruppen kontrolliert.

6
Mit Bescheid vom … … …, dem gesetzlichen Vertreter der Klägerin zugestellt am … … …, stellte das 
Bundesamt fest, dass bei der Klägerin das Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz - 
AufenthG vorliegt (Nummer 4). Im Übrigen lehnte das Bundesamt die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft, den Antrag auf Asylanerkennung sowie die Zuerkennung des subsidiären Schutzes 
der Klägerin ab (Nummern 1 bis 3) ab. Auf die Ausführungen im Bescheid des Bundesamts wird verwiesen.

7
Mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten und vertreten durch ihren Betreuer erhob die Klägerin am … … … 
Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht München. Sie stellt folgende Anträge:

1. Der Bescheid des Bundesamts vom … … … wird in den Ziffern 1 und 3 aufgehoben.

2. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. Hilfsweise wird die 
Beklagte verpflichtet, der Klägerin subsidiären Schutz zu gewähren.

8
Zur Begründung der Klage wurde auf das Urteil des Verwaltungsgerichts … vom … … … (…) Bezug 
genommen und auf die Ausführungen im Schriftsatz vom … … … im Verfahren der Familienangehörigen 
der Klägerin (…) verwiesen. Eine Kopie einer UNRWA-Registrierungskarte wurde vorgelegt.

9
Am … … … legte die Beklagte die Behördenakte vor. Sie beantragt,

die Klage abzuweisen.

10
Mit Schreiben vom … und … … … stimmten die Beteiligten einer Entscheidung durch die Berichterstatterin 
zu.

11
Mit Beschluss vom … … … hat das Gericht dem Antrag der Klägerin auf Prozesskostenhilfe unter 
Beiordnung deren Bevollmächtigten stattgegeben.

12
In der mündlichen Verhandlung vom … … … wurden das hiesige Verfahren mit den Verfahren der Eltern 
und Geschwister der Klägerin (… …) sowie deren in der Bundesrepublik Deutschland geborenen, noch 
minderjährigen Halbbruders (… … …) zur gemeinsamen Verhandlung verbunden. Der Vater und die 
Stiefmutter der Klägerin wurden getrennt voneinander informatorisch - unter anderem auch hinsichtlich des 
gesundheitlichen Zustandes der Klägerin - angehört. Wegen der Einzelheiten der Einlassungen wird auf die 
Sitzungsniederschrift verwiesen.

13
Mit Urteilen vom … … … wies das Gericht die Klagen der Eltern und Geschwister sowie des Halbbruders 
der Klägerin ab.

14
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf die Gerichtssowie die 
vorgelegten Behördenakten im vorliegenden Verfahren sowie in den Verfahren der Familienangehörigen (… 
…, … …) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

15



Das Gericht konnte trotz des Ausbleibens der Beklagten im Termin zur mündlichen Verhandlung zur Sache 
verhandeln und entscheiden, da diese mit der ordnungsgemäßen Ladung auf § 102 Abs. 2 
Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO hingewiesen worden ist.

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg.

16
Der streitgegenständliche Bescheid vom … … … ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren 
Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). In dem maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (§ 77 
Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 AsylG) kann die Klägerin weder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (dazu 
1.) noch die Zuerkennung des subsidiären Schutzes beanspruchen (dazu 2.). Die diesbezügliche 
Ablehnung des Asylantrags ist rechtlich nicht zu beanstanden.

17
Das Gericht nimmt zur Vermeidung von Wiederholungen weitgehend Bezug auf die Begründung des 
angefochtenen Bescheids Bezug (§ 77 Abs. 2 AsylG). Entsprechend §117 Abs. 5 VwGO wird auch auf die 
Gründe im Urteil des Gerichts vom … … … zum Verfahren der Eltern und Geschwister der hiesigen 
Klägerin (… …) verwiesen.

Lediglich ergänzend ist auszuführen:

18
1. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach §3 AsylG.

19
1.1. Die Klägerin ist von der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach §3 Abs. 1AsylG ausgeschlossen. 
Als bei dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) 
registrierte staatenlose Palästinenserin, die „kurz vor Einreichung eines Asylantrags in einem Mitgliedstaat“ 
tatsächlich dessen Schutz in Anspruch genommen hat, gehört sie ohne weiteres zum geschützten 
Personenkreis. Die Klägerin kommt damit in den Genuss des Schutzes und Beistands des UNRWA, sodass 
die Voraussetzungen der Ausschlussklausel des §3 Abs. 3 Satz 1 AsylG insoweit erfüllt sind.

20
1.2. Der Klägerin kann die Flüchtlingseigenschaft auch nicht ipso facto zuerkannt werden, weil das Gericht 
nicht die Überzeugung gewinnen konnte, dass die Voraussetzungen der sog. Einschlussklausel des § 3 
Abs. 3 Satz 2 AsylG hinsichtlich der Klägerin gegeben sind (zuletzt BVerwG, U.v. 27.5.2021 - 1 C 2.21 - 
juris Rn. 12 mit Verweis auf EuGH, U.v. 13.1.2021 - XT, C-507/19 - juris Rn. 51).

21
Unter Zugrundelegung der zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel kann nicht angenommen werden, 
dass das UNRWA zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt staatenlosen Palästinensern im Libanon keinen 
Schutz bzw. Beistand gewährt. Es ist nicht ersichtlich, dass es der Klägerin unmöglich und unzumutbar ist, 
sich dem Schutz im Operationsgebiet des UNRWA im Libanon im Familienverbund zu unterstellen.

22
Unter Berücksichtigung der aktuellen allgemeinen Verhältnisse im Libanon (vgl. dazu die Ausführungen von 
VG Göttingen, U.v. 22.12.2021 - 1 A 74/21 - juris Rn. 29 ff.) und nach Würdigung aller Umstände des 
Einzelfalls (der nicht heilbaren Trisomie 21-Erkrankung der Klägerin einerseits; ihres familiären Netzwerks, 
des im Libanon vorhandenen Obdachs sowie der geringen, aber weiterhin vorhandenen Unterstützung 
durch das UNRWA und weitere karitative Organisationen andererseits) konnte nicht festgestellt werden, 
dass die Klägerin mit menschenunwürdigen Lebensbedingungen, die den nach der Rechtsprechung 
erforderlichen Mindestmaß an Schwere erreichen (vgl. zum Maßstab BVerwG, U.v. 4.7.2019 - 1 C 45/18 - 
juris Rn. 11 f. m.w.N.), konfrontiert wird.

23
2. Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf Zuerkennung subsidiären Schutzes nach §4 Abs. 1 Satz 1 
AsylG (der von der Ausschlussklausel in §3 Abs. 3 Satz 1 AsylG nicht erfasst ist).

24
Es wurden keine stichhaltigen Anhaltspunkte dafür vorgebracht, dass der volljährigen Klägerin bei einer 
Rückkehr im Familienverbund im Libanon ein ernsthafter Schaden droht. Die soziale Isolation der Klägerin 



infolge ihrer Erkrankung, so belastend sie auch für sie und ihre Familie ist, erreicht auch nicht die Schwelle 
einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung. Auch wenn die Klägerin bereits volljährig ist, ist das 
Gericht - unter anderem aufgrund der Einlassung des Vaters der Klägerin in der mündlichen Verhandlung - 
davon überzeugt, dass sich die Familienmitglieder bei einer gemeinsamen Rückkehr weiterhin um die 
erkrankte Klägerin kümmern werden. Überdies ist davon auszugehen, dass auch auf die Unterstützung der 
Großfamilie zurückgegriffen werden kann. Damit ist nichts dafür ersichtlich, dass die familiäre 
Lebensgemeinschaft im Libanon nicht fortgesetzt und ihr Existenzminimum nicht gesichert wird. Das 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass für die Behandlung der Klägerin lediglich geringe Kosten (für 
Schilddrüsenmedikamente) anfallen.

25
Schließlich lässt sich trotz der instabilen innenpolitischen Lage eine hinreichende Gefährdung der Klägerin 
und ihrer Familie infolge willkürlicher Gewalt bei einer Rückkehr in den Libanon nicht feststellen. Ihnen steht 
es vielmehr frei, sich im Libanon in eines der zwölf UNRWA-Lager zu begeben und dort ohne Gefahr einer 
ernsthaften individuellen Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt zu leben.

26
3. Die Kostenfolge ergibt sich aus §154 Abs. 1 VwGO; Gerichtskosten werden nicht erhoben, §83 b AsylG.

27
4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.


